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RS OGH 1964/6/2 8Ob172/64
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 02.06.1964

Norm

ZPO §503 Z2 C2b

Rechtssatz

Das Abgehen von Feststellungen des Erstgerichtes setzt voraus, daß das Berufungsgericht auch jene die Feststellungen

des Erstgerichtes stützenden Beweise wiederholt, die das Erstgericht, als für sich allein nicht beweismachend,

bezeichnet hat.

Entscheidungstexte

8 Ob 172/64
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